
Interventionsleitlinie 4: Ablauf bei Grenzüberschreitungen, Übergriffen und/oder Gewalt durch Mitarbeitende oder 
Klient*innen  in der Einsatzstelle  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anfangsverdacht: schriftliche Erfassung des Vorfalls, Info durch FW selbst, andere FW, EST, Angehörige (Hinweise ernst nehmen, Verweis ggf. Rücksprache Team, Info an FW: 
Falls 8a SGB 8 greift, entfällt Schweigepflicht), Auftragsklärung abholen (Ü18), Erfassungsbogen (im Downloadbereich), verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen: nur 
zur Aufarbeitung relevante Personen in Kenntnis setzen, um eine eventuelle Rehabilitation zu ermöglichen 
 

Prüfung im Team, mind. 4-Augen-Prinzip mit einer Kolleg*in, Info an Leitung 

Vager Verdacht 

entsteht durch Verhalten von Freiwilligen, Mitarbeitenden, 
z.B.: sexualisiertes Verhalten, verbale Äußerungen, die auf 
sexuelle Grenzverletzungen/Übergriffe von Mitarbeitenden 

oder Klient*innen hindeuten 
 

Erhärteter Verdacht 

entsteht durch Verhalten von Mitarbeitenden oder Klient*innen in EST, 
z.B.: unangemessenes Näheverhältnis zu Freiwilligen, Mitarbeitenden 

& Eltern, z.B. basierend auf: Beobachtungen durch andere 
Mitarbeitende, Fotos/Videos, klare Aussagen Betroffener 

 

Information an Leitung EST (oder nächste 
Hierarchieebene, falls Leitung beschuldigt), durch 

FW selbst oder Parität, sofortige Trennung von 
beschuldigten und betroffenen Personen, bei U18 

Info an Eltern, ggf. Ampelbogen notwendig 
(innerhalb von 3 Werktagen) 

Info an Leitung EST 
(ausgeschlossen, Leitung ist 

beschuldigt, dann nächst höherer 
Ebene) durch FW selbst oder Parität. 

FW = U18: Info an Eltern nötig 
(innerhalb einer Woche) 

Schutzkonzept EST greift, wir 
stehen beratend und 

unterstützend zur Verfügung. 
Info an uns, welche Maßnahmen 

ergriffen werden 
(Suspendierung, externe 

insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuziehen, etc. ), ggf. Träger 

informieren, falls keine 
Maßnahmen ergriffen werden 

Gesprächsangebot FW (Beistand), 
ggf. mit EST (innerhalb von 3 

Werktagen) 

In den Folgewochen: Klärung, ob 
EST noch EST bleiben kann, 
Entscheidung dokumentieren 

Wenn Verdacht nicht von FW selbst kommt, 
Rückfrage Betroffene (innerhalb des nächsten 

Werktages) 

Entkräftet = Exit 

In den Folgewochen: Gesprächsangebot 
an FW (Fortführung FWD, 

Beratungsangebote, Opferhilfe etc. 
vermitteln, siehe Liste im Schutzkonzept) 


